
§ 3 
Dieses Kircliengesetz tritt am 18. Juni 2004 in Kraft. 

Vorstehendes Kirchengesetz, das die XIV. Synode der Evaiigeli- 
sclien Kirche dei Kirclienprovinz Sachsen auf ihrer ersten Tagung 
von1 17 bis 19. Juni 2004 am 18. Juni 2004 in Halle beschlossen 
hat, wird hiermit verkiindet. 

Halle, den 19. Juni 2004 Kirchenleitung der 
Pr-R- 0022 Evangelischen Kirche der 

Kirchenprovinz Sachsen 

Axel Noack 
Bischof 

44. Bekanntmachung der Neufassung der 
Grundordnung der Eva~igelischen Kirche 
der Kirchenprovinz Sachsen 
Vom 2. Juli 2004 

Aufgrund von Artikel 5 Abs. 2 des Strukturanpassungsgesetzes 
vom 27. März 2004 (ABI. S. 57) und 5 2 des Zwölften Kirchenge- 
setzes zur Änderung der Grundordnung vom 18. Juni 2004 (ABI. 
S. 77) wird nachstehend der Wortlaut der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in der ab 1. 
Juli 2004 geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt: 

1. die Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2001 
(ABI. S. 43), 

2. das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 
16. November 2002 (ABI. S. 161, ABI. 2003 S. 14), 

3. den am 1. Juli 2004 mit Ausnahme seiner Nummer 9 in Kraft 
getretenen Artikel 2 des Strukturanpassungsgesetzes vom 
27. März 2004 (ABI. S. 57); Artikel 2 Nr. 9 ist ain 17. Juni 

. .Zq94 in KrafLgetreteil,-.- - . - 
Die Festlegungen von Artikel 6 Abs. 2 des Strukturanpas- 
sungsgesetzes bleiben unberührt. Artikel 6 Abs. 2 des Struk- 
turailpassungsgesetzes lautet: 
,,§ 2 Abs. 2 Satz 2 des Föderationsvertrages bleibt unberührt. 
Die Artikel 85 bis 87 der Grundordnung werden bis zur Bil- 
dung des Kirchenamtes weiterhin angewandt." 

4. das ain 18. Juni 2004 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 
18. Juni 2004. 

Magdeburg, den 2. Juli 2004 Kirchenleitung 
Pr-R 0021 der Evangelischen Kirche 

der Kirchenprovinz Sachsen 

Axel Noack 
Bischof 

Grundordnung der Evangelischen Kirche 
der Kirchenprovinz Sachsen 

Vorsp'ruch 

1. 
Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen steht in 

der Einheit der einen heiligen christlichen Kirche, die überall da 
ist, wo das Wort Gottes lauter verkündigt wird und die Sakramente 
recht verwaltet werden. 

Eins unter ihrem Haupte Jesus Christus, dem unter uns 
Mensch gewordenen Worte Gottes, dem gekreuzigten und aufer- 
standenen Herrn, auf den sie wartet, ist sie gegründet auf das pro- 

phetische und apostolische Zeugnis in der Heiligen Schrift Alten 
und Neuen Testaments, an der allein Lehre und Leben zu messen 
sind. 

Sie ist gesandt, die Botschaft von Jesus Christus, dein Heil der 
Welt, allen Menschen auszurichten. In der Gesellschaft, in der sie 
lebt, hat sie durch ihre Verkündigung und ihr Handeln den Zu- 
spruch und den Anspsuch des Wortes Gottes in Gesetz und Evan- 
gelium zu bezeugen. 

L. 

Sie bezeugt als Kirche der Refornlation ihren Glauben ge- 
meinsam mit der alten Kirche durch die altkirchlichen Symbole: 
das Apostolikum, das Nizäiium und das Athanasianum. 

3. 
Sie bekennt mit den Vätern der Reformation, dass Jesus Chri- 

stus allein unser Heil ist, offenbart allein in der Heiligen Schrift 
Alten und Neuen Testaments, geschenkt allein aus Gnade, emp- 
fangen allein im Glauben. 

Sie ist eine Kirche der lutherischen Reformation und hat ihren 
besonderen Charakter in der kirchlichen Gemeinschaft mit den re- 
formierten Gemeinden ihres Bereiches. 

Sm Verständnis des von den Reformatoren gemeinsam be- 
zeugten Evangeliums bleibt sie den in ihren Gemeinden geltenden 
Bekenntnissen verpflichtet: 
Der Augsburgischen Konfession, 
der Apologie, 
den SchmalkaIdischen Artikeln, 
dem Kleinen und Großen Katechismus Luthers und, wo sie aner- 
kannt ist, der Konkordienformel 
oder 
dem Heidelberger Katechismus' 

Diese Verpflichtung schließt ein, die Bekenntnisse immer 
wieder an der Heiligen Schrift zu prüfen. Indem sie das Bekennt- 
nis ihrer Gemeinden schützt, wirkt sie zugleich dahin, dass ihre 
Gemeinden in der Einheit des Bekennens bleiben und wachsen. 

Als maßgebendes Beispiel für solch gemeinsames Bekennen 
und als auch fernerhin gebotenes Glaubenszeugnis für die ver- 
suchte und angefochtene Kirche bejaht sie die Theologische Er- 
klärung von Barmen. 

4. 
Sie stimmt der Leuenberger Konkordie reformatorischer Kir- 

chen in Europa zu. Sie steht damit in Kirchengemeinschaft mit al- 
len Kirchen, die der Konkordie beigetreten sind. 

Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen ver- 
wirklicht die Gemeinschaft der in ihr verbundenen lutherischen 
uiid reformierten Gemeinden, indem sie Gottesdienst- und Sakra- 
mentsgemeinschaft hat, sich im Hören auf das Glaubenszeugnis 
der Brüder um Gemeinsamkeit von Zeugnis und Dienst in der 
Welt bemüht und das Zusammenwachsen der Gemeinden in Ord- 
nung urid Organisation deshalb soweit als möglich fördert. 

5. 
Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen ist 

Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Union Evangelischer Kirchen in der EKD. Sie ist bemüht, für das 
Zusaminenwachsen der Gliedkirchen in der Einheit und Gemein- 
samkeit des christlichen Zeugnisses und Dienstes nach Kräften 
beizutragen. In der Wahrnehmung dieses Beinühens hat sie sich 
mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen zur Föde- 
ration Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland zusammenge- 
schlossen. 

Als Mitgiiedskirche des Okumenischen Rates der Kirchen und 
d e ~  Konferenz Europäischer Kirchen weiß sie sich verpflichtet, die 
Gemeinschaft unter allen Kirchen zu fördern, mit ihnen sich in 
Zeugnis und Dienst an alle Menschen zu wenden und auf das Ziel 
der sichtbaren Einheit in einem Glauben und einer Abendmahlsge- 
meinschaft zuzugehen. Sie ist bemüht, nach dem Maß ihrer Kräfte 
sich an der ökumenischen Arbeit zu beteiligen. 
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